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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die aktuelle CD-Rom, Stand Januar 2010, ist Ende Februar erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: https://recht.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2022

Prüfungsordnung
für die Durchführung der Fortbildungsprüfung 

zum anerkannten Abschluss
„Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförde-

rung in Werkstätten für behinderte Menschen“
in Nordrhein-Westfalen

Vom 18. März 2010

Auf Grund des Beschlusses des Berufsausbildungsaus-
schusses vom 12. Dezember 2008 gemäß den Richtlinien 
des Bundesausschusses für Berufsbildung vom 18. April 
1973 erlassen die Landschaftsverbände Rheinland und 
Westfalen-Lippe als zuständige Stellen nach dem Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) vom 14. August 1969 (BGBl. I 
S. 1112) in der jeweils geltenden Fassung die folgende 
Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbil-
dungsprüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfte 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstät-
ten für behinderte Menschen“:

I. Abschnitt
Zuständigkeit und Prüfungsausschüsse

§ 1
Sachliche und örtliche Zuständigkeit

(1) Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-
Lippe sind nach § 1 Nr. 1 der Verordnung über die 
Bestimmung der zuständigen Stelle für die Durchfüh-
rung der Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfte 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstät-
ten für behinderte Menschen“ vom 24. Juni 2002 (BGBl. I 
S. 2281) in Verbindung mit Artikel 1 § 4 der Sechsten Ver-
ordnung zur Änderung des Zweiten Berufsbildungs-
Zuständigkeitsverordnung vom 20. Januar 2004 (GV. 
NRW. S. 105) zuständige Stellen für die Durchführung 
der Fortbildungsprüfungen.

(2) Örtlich zuständig für die Durchführung der Fortbil-
dungsprüfung ist der Landschaftsverband, in dessen 
Bezirk der/die Prüfungsbewerber/in an einer Maßnahme 
der Fortbildung im Direktunterricht teilgenommen hat 
oder, sofern solch eine Teilnahme nicht erfolgte, seinen 
Wohnsitz hat.

§ 2
Errichtung von Prüfungsausschüssen

(1) Die zuständige Stelle führt zum Nachweis der in § 3 
der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten 
Abschluss „Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufs-
förderung in Werkstätten für behinderte Menschen“ 
(Prüfungsverordnung) vom 25. Juni 2001 (BGBl. I 
S. 1239) aufgeführten Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Erfahrungen Fortbildungsprüfungen durch.

(2) Für die Abnahme der Abschlussprüfung errichtet die 
zuständige Stelle Prüfungsausschüsse.

§ 3
Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei, 
in der Regel aus nicht mehr als sechs Mitgliedern.

Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkun-
dig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet 
sein. Die Prüfer sollen insbesondere in der berufl ichen 
Erwachsenenbildung erfahren sein.

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Be-
auftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in glei-
cher Zahl sowie mindestens ein/e Dozent/in des Fort-
bildungsinstituts und ein/e Vertreter/in der zuständigen 
Stelle angehören.
Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder 
müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer sein.
Beauftragte der Arbeitgebenden werden auf Vorschlag 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für 
behinderte Menschen (LAG WfbM) berufen.

Die Vertreter der Arbeitnehmenden werden vorrangig auf 
Vorschlag der im Bezirk der zuständigen Stelle bestehen-
den Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen 
von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung berufen.
Die Berufung des Dozenten/der Dozentin erfolgt auf Vor-
schlag des Fortbildungsinstituts.
Die Mitglieder haben Stellvertreter/innen.
Von den Sätzen 1 bis 5 darf nur abgewichen werden, 
wenn andernfalls die erforderliche Zahl von Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann. Die 
Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden von 
der zuständigen Stelle für die Dauer von höchstens drei 
Jahren berufen.

(3) Werden Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder 
nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer 
von der zuständigen Stelle gesetzten angemessenen Frist 
vorgeschlagen, so beruft die zuständige Stelle insoweit 
nach pfl ichtgemäßen Ermessen.

(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder kön-
nen nach Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten 
aus wichtigem Grund abberufen werden.

(5) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und Zeitversäumnis ist, soweit eine 
Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, 
eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe 
von der zuständigen Stelle mit Genehmigung der obers-
ten Landesbehörde festgesetzt wird.

§ 4
Ausgeschlossene Personen und Besorgnis 

der Befangenheit

(1) Bei der Zulassung und bei der Fortbildungsprüfung 
darf nicht mitwirken, wer Angehöriger eines/r Prüfungs-
bewerbers/Prüfungsbewerberin ist. Angehörige im Sinne 
des Satz 1 sind:

1.  Verlobte

2.  Lebenspartner

3.  Ehegatten

4.  Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,

5.  Geschwister

6.  Kinder der Geschwister

7.   Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehe-
gatten

8.  Geschwister der Eltern

9.   Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 
Pfl egeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie 
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind (Pfl e-
geeltern und Pfl egekinder).

Angehörige sind die in Satz 2 aufgeführten Personen 
auch dann, wenn

a)   in den Fällen der Nummern 3, 4 und 7 die die Bezie-
hung begründende Lebenspartnerschaft oder Ehe 
nicht mehr besteht;

b)   in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erlo-
schen ist;

c)   im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft 
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Ab-
satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies 
der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Fortbil-
dungsprüfung dem Prüfungsausschuss. Die Entschei-
dung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die 
zuständige Stelle, während der Fortbildungsprüfung der 
Prüfungsausschuss.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen 
gegen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes 
zu rechtfertigen oder wird von einem/einer Prüfungsteil-
nehmenden das Vorliegen eines solchen Grundes behaup-
tet, so hat der/die Betroffene dies der zuständigen Stelle 
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mitzuteilen, während der Fortbildungsprüfung dem Prü-
fungsausschuss. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Wenn infolge von Ausschluss oder Besorgnis der Be-
fangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prü-
fungsausschusses nicht möglich ist, kann die zuständige 
Stelle die Durchführung der Fortbildungsprüfung einem 
anderen Prüfungsausschuss, erforderlichenfalls einer an-
deren zuständigen Stelle, übertragen. Das Gleiche gilt, 
wenn eine objektive Durchführung der Fortbildungsprü-
fung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint.

(5) Sofern ein/e Prüfungsteilnehmer/in auch Mitarbei-
ter/in einer Werkstatt für behinderte Menschen ist, dür-
fen dem Prüfungsausschuss keine Mitarbeiter/innen die-
ser Werkstatt angehören.

§ 5
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine/n 
Vorsitzende/n und dessen/deren Stellvertreter/in. Der/
die Vorsitzende und sein/e/ihre Stellvertreter/in sollen 
nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder, mindestens aber drei Mitglieder 
mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Bei Stimmengleichheit oder fehlendem 
Einvernehmen gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag.

§ 6
Geschäftsführung

(1) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit 
dem Prüfungsausschuss dessen Geschäftsführung, insbe-
sondere Einladungen, Protokollführung und Durchfüh-
rung der Beschlüsse.

(2) Die Sitzungsprotokolle sind vom Protokollführenden 
und vom/von der Vorsitzenden zu unterschreiben. § 21 
Abs. 3 der Prüfungsordnung bleibt unberührt.

§ 7
Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über alle 
Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegenheit 
zu wahren. Dies gilt nicht gegenüber dem Berufsbil-
dungsausschuss. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung 
der zuständigen Stelle.

II. Abschnitt
Vorbereitung der Prüfung

§ 8
Prüfungstermine

(1) Die Prüfungen fi nden nach Bedarf statt. Die Termine 
bestimmt die zuständige Stelle im Einvernehmen mit den 
im Bezirk der zuständigen Stelle vorhandenen Fortbil-
dungseinrichtungen und dem Prüfungsausschuss.

(2) Die zuständige Stelle gibt die Anmeldefrist, Ort und 
Zeitpunkt der Fortbildungsprüfungen sowie die Höhe 
der Prüfungsgebühr in geeigneter Weise rechtzeitig 
bekannt, spätestens jedoch drei Monate vor der schriftli-
chen Aufsichtsarbeit gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 Prüfungsver-
ordnung.

§ 9
Anmeldung

(1) Die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung hat schrift-
lich auf den von der zuständigen Stelle vorgesehenen 
Vordrucken unter Beachtung der Anmeldefrist bei dieser 
oder der Fortbildungseinrichtung zu erfolgen.

(2) Der Anmeldung sind beizufügen

a)  Angaben zur Person,

b)   Angaben über die in § 1 Abs. 2 und § 10 Prüfungsord-
nung genannten Voraussetzungen.

§ 10
Zulassung zur Fortbildungsprüfung

(1) Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer die Vor-
aussetzungen nach § 2 Prüfungsverordnung erfüllt, die 
nach § 9 Abs. 2 Prüfungsordnung erforderlichen Nach-
weise erbracht und die Prüfungsgebühr entrichtet hat.

(2) Über die Zulassung entscheidet die zuständige Stelle. 
Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen für nicht gege-
ben, so entscheidet der Prüfungsausschuss.

(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem/der 
Prüfungsbewerber/in rechtzeitig unter Angabe des Prü-
fungstages und – ortes einschließlich der erlaubten 
Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Auf Anfrage sind 
ihm/ihr die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
des Prüfungsausschusses bekannt zu geben sowie die 
Prüfungsordnung und die Prüfungsanforderungen aus-
zuhändigen.

(4) Eine Nichtzulassung ist gegenüber dem/der Prü-
fungsbewerber/in unverzüglich schriftlich zu begründen.

§ 11
Prüfungsgebühr

Für die Fortbildungsprüfung werden Gebühren erhoben. 
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Gebühren-
ordnung der zuständigen Stelle.

III. Abschnitt
Durchführung der Fortbildungsprüfung

§ 12
Prüfungsinhalt und Gliederung 

der Fortbildungsprüfung

Die Inhalte der Prüfung und die Gliederung der Fortbil-
dungsprüfung richten sich nach §§ 3 bis 9 der Prüfungs-
verordnung.

§ 13
Prüfungsaufgaben

Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der 
Prüfungsanforderungen und Vorschläge der Fortbil-
dungsinstitute die Prüfungsaufgaben sowie Lösungs- 
und Bewertungshinweise und die zulässigen Arbeits- und 
Hilfsmittel.

§ 14
Prüfung behinderter Menschen

Sofern behinderte Menschen an der Fortbildungsprüfung 
teilnehmen, sind deren besondere Bedürfnisse und 
Belange bei der Durchführung der Fortbildungsprüfung 
in gebührender Weise zu berücksichtigen.

§ 15
Öffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich.

(2) Vertreter/innen der obersten Bundes- und Landesbe-
hörden, der zuständigen Stelle sowie die Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder des Berufsbildungsaus-
schusses sowie Vertreter/innen der Bundesagentur für 
Arbeit können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss 
kann im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle 
andere Personen als Gäste zulassen, sofern keiner der 
Prüfungsteilnehmenden dem widerspricht.

(3) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend 
sein.

§ 16
Leitung und Aufsicht

(1) Die Präsentation der praxisbezogenen Projektarbeit 
und das Fachgespräch werden unter Leitung des/der Vor-
sitzenden vom gesamten Prüfungsausschuss abgenom-
men.
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(2) Bei der schriftlichen Aufsichtsarbeit regelt die 
zuständige Stelle im Einvernehmen mit dem Prüfungs-
ausschuss die Aufsicht, die sicherstellen soll, dass der/die 
Prüfungsteilnehmende selbständig und nur mit den 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln arbeitet.

(3) Der praxisbezogenen Projektarbeit muss der/die Prü-
fungsteilnehmende auf einem gesonderten Blatt die mit 
seiner/ihrer Unterschrift versehene Versicherung beifü-
gen, dass er/sie die Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt 
und sich anderer als der von ihm/ihr angegebenen Hilfs-
mittel nicht bedient hat.

§ 17
Ausweispfl icht und Belehrung

Die Prüfungsteilnehmenden haben sich auf Verlangen 
des/der Vorsitzenden oder Aufsichtsführenden auszuwei-
sen. Sie sind vor Beginn der Fortbildungsprüfung über 
deren Ablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel sowie über die Folgen 
von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen zu 
belehren.

§ 18
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Prüfungsteilnehmende, die eine Täuschungshandlung 
begehen, kann der/die Aufsichtsführende die weitere 
Teilnahme an der Fortbildungsprüfung unter Vorbehalt 
gestatten. Bei einer erheblichen Störung des Prüfungsab-
laufs kann der/die Aufsichtsführende den Prüfungsteil-
nehmenden von der weiteren Teilnahme an der Fortbil-
dungsprüfung ausschließen.

(2) Über die Folgen einer Täuschungshandlung oder 
eines Ordnungsverstoßes entscheidet der Prüfungsaus-
schuss nach Anhörung des/der Prüfungsteilnehmenden. 
Der Prüfungsausschuss kann je nach Schwere der Täu-
schungshandlung oder des Ordnungsverstoßes die Wie-
derholung der schriftlichen Aufsichtsarbeit anordnen 
oder die Prüfung für nicht bestanden erklären. Das Glei-
che gilt bei innerhalb eines Jahres nachträglich festge-
stellten Täuschungen.

(3) Absatz 2 gilt für Täuschungshandlungen bei der 
Anfertigung der praxisbezogenen Projektarbeit entspre-
chend.

§ 19
Rücktritt und Nichtteilnahme

(1) Der/Die Prüfungsbewerber/in kann nach erfolgter 
Anmeldung vor Beginn der Prüfung durch schriftliche 
Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung 
als nicht abgelegt. Das Gleiche gilt, wenn der/die Prü-
fungsbewerber/in zur Prüfung nicht erscheint.

(2) Erscheint der/die Prüfungsteilnehmende zu einem 
Prüfungsteil nicht oder tritt er/sie nach Beginn der 
 Prüfung zurück, so können bereits erbrachte, in sich 
abgeschlossene Prüfungsleistungen bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes anerkannt werden. Für die Wieder-
aufnahme der Prüfung gilt § 12 Abs. 2 Prüfungsverord-
nung entsprechend.

(3) Erfolgt die Nichtteilnahme oder der Rücktritt nach 
Beginn der Prüfung, ohne dass ein wichtiger Grund vor-
liegt, so gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(4) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes befi ndet 
die zuständige Stelle. Hält sie den wichtigen Grund nicht 
für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss.

IV. Abschnitt
Bewertung der Prüfungsleistung, Feststellung 

und Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 20
Bewertung

(1) Die schriftliche Aufsichtsarbeit ist von mindestens 
einem Mitglied des Prüfungsausschusses zu beurteilen 
und mit einer nach Absatz 4 festgelegten Note zu bewer-
ten.

(2) Die Leistungen der praxisbezogenen Projektarbeit 
mit Präsentation und des Fachgesprächs sind von allen 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses selbständig zu 
beurteilen und zu bewerten.

(3) Das Endergebnis beschließt der Prüfungsausschuss 
nach vorheriger Beratung in einer ganzen Note. Die 
Noten der praxisbezogenen Projektarbeit mit Präsenta-
tion und des Fachgesprächs sollen dabei im Verhältnis 2 : 
1 gewichtet werden. Dezimalstellen ab 0,50 sind aufzu-
runden und unter 0,50 abzurunden.

(4) Die einzelnen Prüfungsleistungen sind wie folgt zu 
bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung
= Note 1 = sehr gut; 100 – 92 Punkte

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
= unter 92 – 81 Punkte = Note 2 = gut;

eine den Anforderungen im allgemeinen entsprechende 
Leistung
= unter 81 – 67 Punkte = Note 3 = befriedigend;

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im ganzen 
den Anforderungen entspricht
= unter 67 – 50 Punkte = Note 4 = ausreichend;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse 
noch vorhanden sind
= unter 50 – 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen
= unter 30 bis 0 Punkte = Note 6 = ungenügend.

§ 21
Feststellung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam das Gesamt-
ergebnis fest. Ob die Prüfung bestanden ist, richtet sich 
nach § 11 Abs. 2 Prüfungsverordnung.

(2) Die Entscheidung über das Bestehen der Prüfung ist 
den Prüfungsteilnehmenden unmittelbar nach Abschluss 
der Prüfung mitzuteilen.

(3) Über den Verlauf der Präsentation und des Fachge-
sprächs einschließlich der Beratung und des Beschlusses 
der einzelnen Prüfungsergebnisse und des Gesamtergeb-
nisses ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

§ 22
Prüfungszeugnis

(1) Bei bestandener Prüfung erhält der/die Prüfungsteil-
nehmende von der Fortbildungseinrichtung im Auftrag 
der zuständigen Stelle zwei Prüfungszeugnisse.

(2) Der Inhalt der Zeugnisse richtet sich nach der Anlage 
1 und 2 zu § 11 Abs. 3 Prüfungsverordnung.

(3) Wurde der/die Prüfungsteilnehmende gemäß § 10 
Prüfungsverordnung von der Prüfung befreit, richtet sich 
der Inhalt des Zeugnisses nach § 11 Abs. 3 Satz 2 Prü-
fungsverordnung.

§ 23
Nichtbestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält der/die Prü-
fungsteilnehmende eine schriftliche Mitteilung von der 
zuständigen Stelle. Darin ist anzugeben, welche Ergeb-
nisse in den einzelnen Prüfungen erzielt wurden und 
welche Prüfungsleistungen bei einer Wiederholung nicht 
wiederholt zu werden brauchen.

(2) Auf die Bedingungen der Wiederholungsprüfung 
gemäß § 24 ist hinzuweisen.

§ 24
Wiederholungsprüfung

(1) Die Zulassungsvoraussetzungen und der Inhalt der 
Wiederholungsprüfung richten sich nach § 12 Prüfungs-
verordnung.
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(2) Für die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung fi nden 
die §§ 1 Abs. 2 und 9, 10 Prüfungsordnung Anwendung.

V. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 27
Rechtsbehelfsbelehrung

Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den/die Prü-
fungsbewerber/in oder den/die Prüfungsteilnehmende/n 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese 
richtet sich im Einzelnen nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung und den Ausführungsbestimmungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

§ 28
Prüfungsunterlagen

Auf schriftlichen Antrag ist dem/der Prüfungsteilneh-
menden nach Abschluss der Prüfung Einsicht in seine/
ihre Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen 
Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, die Anmeldung nach 
§ 9 und die Niederschrift nach § 21 Abs. 3 Prüfungsord-
nung sind zehn Jahre nach Abschluss der Prüfung aufzu-
bewahren.

§ 29
Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die Prüfungsordnung wurde am 18. September 2008 
gemäß § 47 Abs. 1 Satz 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
von der obersten Landesbehörde genehmigt.

Köln, den 18. März 2010

 
Der Direktor

des Landschaftsverbandes Rheinland

Harry K.  V o i g t s b e r g e r

Münster, den 18. März 2010

 
Der Direktor

des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr. Wolfgang  K i r s c h

– GV. NRW. 2010 S. 224

2022

Gebührenordnung
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

für die Durchführung der Fortbildungsprüfung 
zum anerkannten Abschluss

geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufs-
förderung in Werkstätten für behinderte Menschen 

in Westfalen-Lippe
Vom 28. Januar 2010

Auf Grund der § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. März 2009 (GV. NRW. S. 254), in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 und § 11 der Prüfungsordnung für 
die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum aner-
kannten Abschluss geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung in NRW hat die Landschaftsversamm-
lung Westfalen-Lippe am 28. Januar 2010 folgende 
Gebührenordnung beschlossen:

§ 1
Gebührenerhebung

(1) Derjenige Landschaftsverband, der gem. § 1 Abs. 1 
der Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbil-
dungsprüfung zum anerkannten Abschluss geprüfte 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung zuständig 
ist, erhebt nach § 11 der Prüfungsordnung für seine 
Amtshandlungen Gebühren.

(2) Die Erhebung und die Höhe der Gebühr bestimmt 
sich nach den folgenden Vorschriften.

Für Amtshandlungen, die nicht in den folgenden Vor-
schriften bezeichnet sind, erhebt der zuständige Land-
schaftsverband eine Gebühr von einmalig bis zu 500 €, 
insbesondere für die erforderlichen Auslagen bei Prü-
fungsbewerbern/innen ohne Teilnahme an einer Fort-
bildungsmaßnahme im Direktunterricht (§1 Abs. 2 Prü-
fungsordnung) für

a)   Unterstützung, Vorbereitung und Erarbeitung des 
praxisbezogenen Projektes

b)  Lehr- und Lernmaterial

c)  Zusammenarbeit mit einer WfbM

d)   Prüfung der erforderlichen Zulassungsvoraussetzun-
gen nach § 2 Prüfungsverordnung.

Die Höhe bemisst sich nach dem Aufwand und dem 
Umfang der Amtshandlungen.

(3) Auslagen der Behörde, die im Zusammenhang mit der 
Prüfung entstanden sind, sind in voller Höhe zu ersetzen.

§ 2
Gebührenschuldner/Gebührenschuldnerin

Die Gebühr entsteht

1.   zu Lasten desjenigen/derjenigen, der/die die gebüh-
renpfl ichtige Amtshandlung veranlasst hat

 sowie

2.   in gesamtschuldnerischer Haftung zu Lasten desjeni-
gen/derjenigen, der/die durch die schriftliche Über-
nahmeanzeige oder durch Gesetz zur Übernahme der 
Gebührenschuld verpfl ichtet ist.

§ 3
Gebühren

(1) Im Verfahren der Anerkennung wird

1.   für die Abnahme der Prüfung eine Gebühr in Höhe 
von 175,00 €

2.   für die Wiederholungsprüfung (§ 24 Prüfungsord-
nung) eine weitere Gebühr in Höhe von 175,00 € und

3.   für die Entscheidung über einen Widerspruch bei teil-
weiser Stattgabe eine Gebühr in Höhe von 5,00 € und 
bei Zurückweisung eine Gebühr von 15 € erhoben.

(2) Wurde der/die Prüfungsteilnehmer/in gemäß § 10 
Prüfungsverordnung von der Prüfung befreit, entsteht 
für die Ausfertigung eines Zeugnisses (§ 22 Abs. 3 Prü-
fungsordnung) eine Gebühr in Höhe von 50,00 €.

(3) Für die Ausstellung einer Zweitausfertigung der in 
§ 22 Prüfungsordnung bezeichneten Urkunden wird eine 
Gebühr in Höhe von 10,00 € erhoben.

§ 4
Rücktritt und Nichtteilnahme

(1) Prüfungsteilnehmer/innen, die von der Prüfung zu-
rücktreten oder nicht erscheinen (§ 19 Abs. 1 Prüfungs-
ordnung), werden bereits gezahlte Gebühren nicht er-
stattet.

(2) Dasselbe gilt für Prüfungsteilnehmer/innen, die aus 
wichtigem Grunde von der Prüfung zurückgetreten sind 
und denen bereits erbrachte, in sich abgeschlossene Prü-
fungsleistungen anerkannt worden sind (§ 19 Abs. 2 Prü-
fungsordnung).

(3) Bei Wiederaufnahme der Prüfung in den Fällen des 
§ 19 Abs. 2 Prüfungsordnung entsteht keine erneute 
Gebühr nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 dieser Gebührenord-
nung.
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§ 5
Fälligkeit der Gebühr

Die Gebühr wird mit der Anmeldung zur Prüfung fällig. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Erhebung 
der Gebühr haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 6
Stundung der Gebühren

Die Gebühr kann nicht erlassen werden. Auf schriftli-
chen Antrag des/der Gebührenpfl ichtigen kann zur 
Abwendung unbilliger Härten die Gebühr nach pfl icht-
gemäßem Ermessen des zuständigen Landschaftsverban-
des gestundet werden.

§ 7
Mahnung und Beitreibung

(1) Rückständige Gebühren werden zweimal mit ange-
messener Fristsetzung angemahnt.

(2) Für die zweite Mahnung wird eine Mahngebühr in 
Höhe von 15,00 € erhoben.

(3) Kommt der/die Gebührenschuldner/in seiner Pfl icht 
aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 dieser Gebührenordnung nicht 
rechtzeitig vor der Entscheidung über die Zulassung zur 
Prüfung trotz Mahnung nach, wird er/sie unter Vorbehalt 
der Zahlung zugelassen, darf aber an der anstehenden Prü-
fung nicht teilnehmen. Im Übrigen werden alle angefalle-
nen Gebühren, die nicht innerhalb eines Monats nach der 
zweiten Mahnung gezahlt werden, nach dem Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz Nordrhein-Westfalen beigetrieben.

§ 8 
Inkrafttreten

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Münster, den 28. Januar 2010
 

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender
der Landschaftsversammlung

Dr. Wolfgang  K i r s c h

Schriftführer
der Landschaftsversammlung

 
Die vorstehende Gebührenordnung des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe wird gemäß § 6 Abs. 2 der Land-
schaftsverbandsordnung in der z. Zt. geltenden Fassung 
bekannt gemacht.

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen Satzungen nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Münster, den 18. März 2010
 

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Dr . W o l f g a n g  K i r s c h

– GV. NRW. 2010 S. 227

2022

Gebührenordnung
des Landschaftsverbandes Rheinland für die 

Durchführung der Fortbildungsprüfung zum aner-
kannten Abschluss geprüfte Fachkraft zur

Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für 
behinderte Menschen im Rheinland

Vom 27. März 2009

Auf Grund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 und § 11 der Prüfungsordnung für 
die Durchführung der Fortbildungsprüfung zum aner-
kannten Abschluss geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung in NRW beschließt die Landschaftsver-
sammlung Rheinland folgende Gebührenordnung:

§ 1
Gebührenerhebung

(1) Derjenige Landschaftsverband, der gem. § 1 Abs. 1 
der Prüfungsordnung für die Durchführung der Fortbil-
dungsprüfung zum anerkannten Abschluss geprüfte 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung zuständig 
ist, erhebt nach § 11 der Prüfungsordnung für seine 
Amtshandlungen Gebühren.

(2) Die Erhebung und die Höhe der Gebühr bestimmt 
sich nach den folgenden Vorschriften.

Für Amtshandlungen, die nicht in den folgenden Vor-
schriften bezeichnet sind, erhebt der zuständige Land-
schaftsverband eine Gebühr von einmalig bis zu 500 €, 
insbesondere für die erforderlichen Auslagen bei Prü-
fungsbewerbern/innen ohne Teilnahme an einer Fortbil-
dungsmaßnahme im Direktunterricht (§1 Abs. 2 Prü-
fungsordnung) für

a)   Unterstützung, Vorbereitung und Erarbeitung des 
praxisbezogenen Projektes

b)  Lehr- und Lernmaterial

c)  Zusammenarbeit mit einer WfbM

d)   Prüfung der erforderlichen Zulassungsvoraussetzun-
gen nach § 2 Prüfungsverordnung.

Die Höhe bemisst sich nach dem Aufwand und dem 
Umfang der Amtshandlungen.

(3) Auslagen der Behörde, die im Zusammenhang mit der 
Prüfung entstanden sind, sind in voller Höhe zu ersetzen.

§ 2
Gebührenschuldner/Gebührenschuldnerin

Die Gebühr entsteht

1.   zu Lasten desjenigen/derjenigen, der/die die gebüh-
renpfl ichtige Amtshandlung veranlasst hat

 sowie

2.   in gesamtschuldnerischer Haftung zu Lasten desjeni-
gen/derjenigen, der/die durch die schriftliche Über-
nahmeanzeige oder durch Gesetz zur Übernahme der 
Gebührenschuld verpfl ichtet ist.

§ 3
Gebühren

(1) Im Verfahren der Anerkennung wird

1.   für die Abnahme der Prüfung eine Gebühr in Höhe 
von 175,00 €

2.   für die Wiederholungsprüfung (§ 24 Prüfungsord-
nung) eine weitere Gebühr in Höhe von 175,00 € und

3.   für die Entscheidung über einen Widerspruch bei teil-
weiser Stattgabe eine Gebühr in Höhe von 5,00 € und 
bei Zurückweisung eine Gebühr von 15 € erhoben.

(2) Wurde der/die Prüfungsteilnehmer/in gemäß § 10 
Prüfungsverordnung von der Prüfung befreit, entsteht 
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für die Ausfertigung eines Zeugnisses (§ 22 Abs. 3 Prü-
fungsordnung) eine Gebühr in Höhe von 50,00 €.

(3) Für die Ausstellung einer Zweitausfertigung der in 
§ 22 Prüfungsordnung bezeichneten Urkunden wird eine 
Gebühr in Höhe von 10,00 € erhoben.

§ 4
Rücktritt und Nichtteilnahme

(1) Prüfungsteilnehmer/innen, die von der Prüfung zu-
rücktreten oder nicht erscheinen (§ 19 Abs. 1 Prüfungs-
ordnung), werden bereits gezahlte Gebühren nicht er-
stattet.

(2) Dasselbe gilt für Prüfungsteilnehmer/innen, die aus 
wichtigem Grunde von der Prüfung zurückgetreten sind 
und denen bereits erbrachte, in sich abgeschlossene Prü-
fungsleistungen anerkannt worden sind (§ 19 Abs. 2 Prü-
fungsordnung).

(3) Bei Wiederaufnahme der Prüfung in den Fällen des 
§ 19 Abs. 2 Prüfungsordnung entsteht keine erneute 
Gebühr nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 dieser Gebührenord-
nung.

§ 5
Fälligkeit der Gebühr

Die Gebühr wird mit der Anmeldung zur Prüfung fällig. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Erhebung 
der Gebühr haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 6
Stundung der Gebühren

Die Gebühr kann nicht erlassen werden. Auf schriftli-
chen Antrag des/der Gebührenpfl ichtigen kann zur 
Abwendung unbilliger Härten die Gebühr nach pfl icht-
gemäßem Ermessen des zuständigen Landschaftsverban-
des gestundet werden.

§ 7
Mahnung und Beitreibung

(1) Rückständige Gebühren werden zweimal mit ange-
messener Fristsetzung angemahnt.

(2) Für die zweite Mahnung wird eine Mahngebühr in 
Höhe von 15,00 € erhoben.

(3) Kommt der/die Gebührenschuldner/in seiner Pfl icht 
aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 dieser Gebührenordnung nicht 
rechtzeitig vor der Entscheidung über die Zulassung zur 
Prüfung trotz Mahnung nach, wird er/sie unter Vorbehalt 
der Zahlung zugelassen, darf aber an der anstehenden 
Prüfung nicht teilnehmen. Im Übrigen werden alle ange-
fallenen Gebühren, die nicht innerhalb eines Monats 
nach der zweiten Mahnung gezahlt werden, nach dem 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
beigetrieben.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Köln, den 18. März 2010

 
Der Direktor

des Landschaftsverbandes Rheinland

Harry K.  V o i g t s b e r g e r

– GV. NRW. 2010 S. 228

2022

Änderung
der Satzung für das LVR-Landesjugendamt

Rheinland
Vom 22. Februar 2010

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes 
Rheinland hat aufgrund des § 70 Absatz 3 des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuchs (Kinder- und Jugendhilfe) 
– SGB VIII – in der Fassung des Gesetzes zur Neuord-
nung des Kinder- und Jugendhilferechts (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz – KJHG) vom 26. Juni 1990 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 3134), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 6. Juli 2009 (BGBl. I S. 1696), § 9 Absatz 2 
des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – AG-KJHG – vom 12. Dezember 
1990 (GV. NRW. S. 664), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 28. Oktober 2008 (GV. NRW. S. 644), in 
Verbindung mit den §§ 6 und 7 der Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24. März 2009 (GV. NRW. S. 254), in der Sitzung am 
22. Februar 2010 folgende Änderung der Satzung für das 
LVR-Landesjugendamt Rheinland beschlossen:

I.

Die Satzung für das LVR-Landesjugendamt Rheinland 
vom 12. Dezember 2008 (GV. NRW. 2009 S. 30) wird wie 
folgt geändert:

§ 5 der Satzung für das LVR-Landesjugendamt Rhein-
land wird um folgenden Absatz 3 ergänzt:

„(3) Fraktionen, die im Landesjugendhilfeausschuss 
nicht vertreten sind, sind berechtigt, für den Landesju-
gendhilfeausschuss ein Mitglied der Landschaftsver-
sammlung oder eine sachkundige Bürgerin/einen sach-
kundigen Bürger, welche der Landschaftsversammlung 
angehören kann, zu benennen. Das benannte Mitglied 
der Landschaftsversammlung oder die/der benannte 
sachkundige Bürger/in wird von der Landschaftsver-
sammlung zum Mitglied des Landesjugendhilfeausschus-
ses bestellt. Sie wirken in dem Ausschuss mit beratender 
Stimme mit. Bei der Zusammensetzung und der Berech-
nung der Beschlussfähigkeit des Ausschusses werden sie 
nicht mitgezählt.“

II.

Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach der Bekannt-
machung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Köln, den 22. Februar 2010

 
Der Vorsitzende

der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr.  W i l h e l m

Der Schriftführer
der Landschaftsversammlung Rheinland

V o i g t s b e r g e r

 

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes Rhein-
land wird gemäß § 6 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung 
in der zurzeit geltenden Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Abs. 3 der Landschaftsverbandsordnung kann 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

–  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

–  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,
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–  der Direktor des Landschaftsverbandes hat den 
Beschluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

–  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 22. Februar 2010

 
Der Direktor

des Landschaftsverbandes Rheinland

V o i g t s b e r g e r

– GV. NRW. 2010 S. 229

7123
Prüfungsordnung 

der Bezirksregierung Düsseldorf
für die Durchführung von Abschluss- 

und Umschulungsprüfungen
in dem Ausbildungsberuf Fachangestellte/

Fachangestellter für Bäderbetriebe
für das Land Nordrhein-Westfalen

Vom 23. Dezember 2009

Bekanntmachung des Innenministeriums 
vom 13. Januar 2010

Die Verordnung des Regierungspräsidenten Düsseldorf 
vom 23. Dezember 2009 gebe ich hiermit bekannt.

Im Auftrag

Werner  S t ü r m a n n

Prüfungsordnung 
der Bezirksregierung Düsseldorf

für die Durchführung von Abschluss- 
und Umschulungsprüfungen

in dem Ausbildungsberuf Fachangestellte/
Fachangestellter für Bäderbetriebe
für das Land Nordrhein-Westfalen

Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschus-
ses vom 24. April 2009 gemäß den Richtlinien des Haupt-
ausschusses des Bundesinstitutes für Berufsbildung vom 
8. März 2007 erlässt die Bezirksregierung Düsseldorf als 
zuständige Stelle nach § 47 Absatz 1 Satz 1 und § 79 
Absatz 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 
2005 (BGBl. I S. 931) in der derzeit geltenden Fassung 
folgende Prüfungsordnung für die Durchführung von 
Abschluss- und Umschulungsprüfungen in dem Ausbil-
dungsberuf Fachangestellte/Fachangestellter für Bäder-
betriebe:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Prüfungsausschüsse

§ 1 Errichtung

§ 2 Zusammensetzung und Berufung

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

§ 5 Geschäftsführung

§ 6 Verschwiegenheit

Teil 2
Vorbereitung der Prüfung

§ 7 Prüfungstermine und Prüfungsfristen

§ 8  Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss-
prüfung

§ 9 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

§ 10 Anmeldung zur Prüfung

§ 11 Entscheidung über die Zulassung

Teil 3
Durchführung der Prüfung

§ 12 Prüfungsgegenstand

§ 13 Gliederung der Prüfung

§ 14 Prüfungsaufgaben

§ 15 Nichtöffentlichkeit

§ 16 Leitung und Aufsicht

§ 17 Ausweispfl icht und Belehrung

§ 18 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

§ 19 Rücktritt und Teilnahme

Teil 4
Bewertung, Feststellung und Beurkundung

des Prüfungsergebnisses

§ 20 Bewertungsschlüssel

§ 21 Feststellung des Prüfungsergebnisses

§ 22 Prüfungszeugnis

§ 23 Nicht bestandene Prüfung

Teil 5
Wiederholungsprüfung

§ 24 Wiederholungsprüfung

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 25 Rechtsbehelfsbelehrung

§ 26 Prüfungsunterlagen

§ 27 Übergangsregelung

§ 28 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1
Prüfungsausschuss

§ 1
Errichtung

(1) Die Bezirksregierung Düsseldorf richtet als zustän-
dige Stelle für die Durchführung der Abschlussprüfung 
einen Prüfungsausschuss ein.

(2) Bei Bedarf, insbesondere bei einer großen Zahl von 
Prüfungsbewerberinnen und- bewerbern, und wenn die 
besonderen Anforderungen nach der Ausbildungsord-
nung es erforderlich machen, können mehrere Prüfungs-
ausschüsse eingerichtet werden.

§ 2
Zusammensetzung und Berufung

(§ 40 BBiG)

(1) Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an:

1.  zwei Beauftragte der Arbeitgeber

2.  zwei Beauftragte der Arbeitnehmer

3.  eine Lehrkraft einer berufsbildenden Schule.

Die Mitglieder haben Stellvertreterinnen/Stellvertreter.

(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder wer-
den von der zuständigen Stelle für längstens fünf Jahre 
berufen.

§ 3
Ausschluss von der Mitwirkung

(1) An der Entscheidung über die Zulassung und an der 
Prüfung dürfen Prüfungsausschussmitglieder nicht mit-
wirken, die mit der Prüfungsbewerberin / mit dem Prü-
fungsbewerber verheiratet oder verheiratet gewesen oder 
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durch Annahme an Kindes statt verbunden oder in der 
Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum 
zweiten Grad verschwägert sind, auch wenn die Ehe, 
durch welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht 
mehr besteht.

(2) Prüfungsausschussmitglieder, die sich befangen füh-
len, oder Prüfungsteilnehmerinnen / Prüfungsteilnehmer, 
die die Besorgnis der Befangenheit geltend machen wol-
len, haben dies vor Beginn der Prüfung der zuständigen 
Stelle (§ 1 Absatz 1), während der Prüfung dem Prüfungs-
ausschuss mitzuteilen.

(3) Die Entscheidung über den Ausschluss an Prüfungs-
teilen von der Mitwirkung trifft die zuständige Stelle (§ 1 
Absatz 1), während der Prüfung der Prüfungsausschuss.

(4) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ord-
nungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht 
möglich ist, kann die zuständige Stelle (§ 1 Absatz 1) die 
Durchführung einem anderen Prüfungsausschuss über-
tragen.

§ 4
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(§ 41 BBiG)

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den 
Vorsitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz 
stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell-
vertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe (§ 2 Absatz 1) angehören.

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Er 
beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
Mitgliedes den Ausschlag.

§ 5
Geschäftsführung

(1) Die zuständige Stelle (§ 1 Absatz 1) führt im Einver-
nehmen mit dem Prüfungsausschuss dessen Geschäfte. 
Dies gilt insbesondere für Einladungen, Niederschriften 
und die Durchführung der Beschlüsse.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die 
Mitglieder rechtzeitig einzuladen.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführen-
den Person und dem Vorsitz zu unterzeichnen.

§ 6
Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über alle 
Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegenheit 
zu wahren. Dies gilt nicht gegenüber der zuständigen 
Stelle (§ 1 Absatz 1); weitere Ausnahmen können durch 
diese zugelassen werden.

Teil 2
Vorbereitung der Prüfung

§ 7
Prüfungstermine und Prüfungsfristen

(1) Die zuständige Stelle (§ 1 Absatz 1) bestimmt in der 
Regel zwei für die Durchführung der Prüfung maßge-
bende Zeiträume im Jahr. Diese sollen auf den Ablauf 
der Berufsausbildung und des Schuljahres abgestimmt 
sein. Die zuständige Stelle setzt die einzelnen Prüfungs-
tage fest.

(2) Die zuständige Stelle (§ 1 Absatz 1) gibt die Zeit-
räume im Sinne des Absatz 1 einschließlich der Anmel-
defristen in geeigneter Weise mindestens zwei Monate 
vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die Anmelde-
frist überschritten, kann die zuständige Stelle die 
Annahme des Antrages verweigern.

§ 8
Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss-

und Umschulungsprüfung

(§ 43 in Verbindung mit §§ 58 – 63 BBiG und § 65 Absatz 
2 Satz 2 BBiG)

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen,

1.   wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen 
Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate nach 
dem Prüfungstermin endet,

2.   wer an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung teilge-
nommen sowie schriftliche Ausbildungsnachweise 
geführt hat und

3.  wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den 
weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche Ver-
treter oder Vertreterinnen zu vertreten haben.

(2) Umzuschulende sind zur Abschlussprüfung zuzulas-
sen, wenn

1.   sie eine angemessene Umschulungszeit bereits 
zurückgelegt haben oder wenn diese nicht später als 
zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet,

2.   sie glaubhaft nachweisen, dass sie die notwendigen 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben 
haben.

(3) Behinderte Menschen sind zur Abschlussprüfung 
auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Absatz 1 
Nummer 2 und 3 nicht vorliegen

§ 9
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(§ 45, 46 BBiG)

(1) Auszubildende können nach Anhören der Ausbilden-
den/des Ausbildenden und der Berufschule vor Ablauf 
ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen 
werden, wenn ihre bescheinigten Leistungen durchgän-
gig gut oder besser sind und sie einen vorzeitigen 
Abschluss der Ausbildung rechtfertigen.

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nach-
weist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, 
die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, hier vierein-
halb Jahre, die Tätigkeit einer Fachangestellten für 
Bäderbetriebe/eines Fachangestellten für Bäderbetriebe 
ausgeübt hat, oder glaubhaft macht, dass er Kenntnisse 
und Fertigkeiten erworben hat, die die Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigen.

§ 10
Anmeldung zur Prüfung

(§§ 43 und 45 in Verbindung mit §§ 58 – 62 BBiG)

(1) Die Anmeldung zu Prüfungen hat in allen Fällen mit-
tels vorgegebenen Vordrucks bei der zuständigen Stelle 
(§ 1 Absatz 1) zu erfolgen.

(2) Zur Abschlussprüfung hat die Ausbildende/der Aus-
bildende mit Zustimmung der Auszubildenden/des Aus-
zubildenden diese / diesen innerhalb der Anmeldefrist 
von sechs Monaten vor Ablauf des letzten Ausbildungs-
jahres bei der zuständigen Stelle schriftlich anzumelden.

(3) Die Umzuschulende/der Umzuschulende hat sich 
schriftlich bei der zuständigen Stelle (§ 1 Absatz 1) unter 
Einhaltung der Anmeldefrist von in der Regel sechs 
Monaten anzumelden.

(4) In besonderen Fällen kann die Prüfungsbewerberin/
der Prüfungsbewerber selbst die Zulassung zur Prüfung 
beantragen. Dies gilt insbesondere in Fällen des § 9 
Absatz 2 und bei Wiederholungsprüfungen, falls ein Aus-
bildungsverhältnis nicht mehr besteht.

(5) Der Anmeldung sind beizufügen:

1  In allen Fällen:

1.1 ein tabellarischer Lebenslauf

1.2 ein aktuelles Lichtbild (nicht älter als drei Monate).

2  In den Fällen des § 8 Absatz 1 und des § 9 Absatz 1 
zusätzlich ein Berichtsheft in Form eines Ausbil-
dungsnachweises, einschließlich eines betrieblichen 
Ausbildungsplans und den vorgeschriebenen Leis-
tungsnachweis.

3  In dem Fall des § 8 Absatz 2 zusätzlich eine Beschei-
nigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer in 
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der Regel zweijährigen Umschulungsmaßnahme ent-
sprechend der Berufsausbildung zur Fachangestellten 
für Bäderbetriebe/zum Fachangestellten für Bäderbe-
triebe.

4  In dem Fall des § 9 Absatz 2 zusätzlich Nachweise 
über eine viereinhalbjährige Tätigkeit im Beruf einer 
Fachangestellten für Bäderbetriebe / eines Fachange-
stellten für Bäderbetriebe oder glaubhafte Darlegung 
über den Erwerb von entsprechenden Kenntnissen, 
Fertigkeiten und Erfahrungen, ggf. weitere Ausbil-
dungs- und Tätigkeitsnachweise, z. B. über die aktive 
Mitarbeit in berufsbezogenen Vereinen und Organisa-
tionen.

5  Bei Wiederholungsprüfungen zusätzlich Bescheide 
nach § 23 unter Angabe von Orten und Zeitpunkten 
vorangegangener Prüfungen.

§ 11
Entscheidung über die Zulassung

(§§ 43 und 45 in Verbindung mit §§ 58 – 62 BBiG)

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entschei-
det die zuständige Stelle (§1 Absatz 1). Hält diese die 
Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben oder tre-
ten bei Bewerberinnen/Bewerbern nach § 9 Absatz 2 
Zweifel über den Erwerb der Kenntnisse und Fertigkei-
ten auf, so entscheidet der Prüfungsausschuss.

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist der Prü-
fungsbewerberin/dem Prüfungsbewerber unter Angabe 
der Prüfungstage und des Prüfungsortes sowie der 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel vor Beginn der Prü-
fung mitzuteilen.

(3) Ist die Prüfungsbewerberin/der Prüfungsbewerber 
aufgrund gefälschter oder verfälschter Unterlagen oder 
falscher Angaben zur Prüfung zugelassen worden, so 
kann der Prüfungsausschuss

1.   bis zum ersten Prüfungstage die Zulassung widerru-
fen,

2.   innerhalb eines Jahres nach dem ersten Prüfungstage 
die Prüfung nach Anhören der Prüfungsteilnehmerin/
des Prüfungsteilnehmers für nicht bestanden erklä-
ren.

(4) Die Entscheidung über die Nichtzulassung und Ent-
scheidungen nach Absatz 3 sind schriftlich mitzuteilen.

Teil 3
Durchführung der Prüfung

§ 12
Prüfungsgegenstand

(§ 38 in Verbindung mit §§ 58 – 62 BBiG)

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der 
Prüfl ing die berufl iche Handlungsfähigkeit erworben hat. 
In ihr soll der Prüfl ing nachweisen, dass er die erforderli-
chen berufl ichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendi-
gen berufl ichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und 
mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für 
die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. 
Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen (§ 38 
BBiG).

(2) Bei Umzuschulenden muss die Prüfung den besonde-
ren Erfordernissen berufl icher Erwachsenenbildung ent-
sprechen.

(3) Die Prüfungssprache ist Deutsch.

§ 13
Gliederung der Prüfung

(1) Die Abschlussprüfung besteht aus einer praktischen 
und schriftlichen Prüfung (vgl. § 8 der Verordnung über 
die Berufsausbildung zum/zur Fachangestellten für 
Bäderbetriebe vom 26. März 1997 [BGBl. I S. 740]).

§ 8 Absatz 3 praktische Prüfung

Prüfungsfach: 1. Retten und Erstversorgung

 2. Schwimmen

 3.  Besucherbetreuung und Schwimm-
unterricht.

§ 8 Absatz 4 schriftliche Prüfung

Prüfungsfach: 1.  Retten, Erstversorgung und 
Schwimmen

 2. Badebetrieb

 3. Bädertechnik

 4. Wirtschafts- und Sozialkunde.

(2) Die schriftliche Prüfung ist auf Antrag des Prüfl ings 
oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einzel-
nen Fächern durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen, 
wenn dies das Bestehen der Prüfung ermöglicht. Die 
schriftliche Prüfung hat gegenüber der mündlichen Prü-
fung das doppelte Gewicht.

§ 14
Prüfungsaufgaben

(1) Die Prüfungsaufgaben erstellt und beschließt der 
Prüfungsausschuss auf der Grundlage des Ausbildungs-
rahmenplanes (vgl. Anlage zum § 4 der Verordnung über 
die Berufsausbildung zum / zur Fachangestellten für 
Bäderbetriebe).

(2) Sind an einem Tag ausschließlich schriftliche Prü-
fungsleistungen zu erbringen, soll die Dauer der Prüfung 
300 Minuten nicht überschreiten.

§ 15
Nichtöffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen /
Vertreter der obersten Landesbehörde und der zuständi-
gen Stelle (§ 1 Absatz 1) sowie Mitglieder und stell-
vertretende Mitglieder des Berufsbildungsausschusses 
können während der Prüfung mit Zustimmung des Prü-
fungsausschusses zugegen sein.

Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der 
zuständigen Stelle (§ 1 Absatz 1) weitere Personen auf 
Antrag als Gäste zulassen.

(2) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
ausschließlich nur die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses anwesend sein.

§ 16
Leitung und Aufsicht

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes (§ 4) 
vom Prüfungsausschuss (§ 2 Absatz 1) abgenommen.

(2) Für die schriftliche Prüfung regelt die zuständige 
Stelle (§ 1 Absatz 1) im Einvernehmen mit dem Prü-
fungsausschuss (§ 2 Absatz 1) die Aufsichtsführung 
durch Mitglieder des Prüfungsausschusses. Die Aufsicht 
hat sicherzustellen, dass die Prüfungsteilnehmerin/der 
Prüfungsteilnehmer die Arbeiten selbstständig und nur 
mit den erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführt

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift 
zu fertigen.

§ 17
Ausweispfl icht und Belehrung

Die Prüfl inge haben sich auf Verlangen des Vorsitzes oder 
der Aufsichtsführung über ihre Person auszuweisen. Sie 
sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, 
die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen 
und Ordnungsverstößen, Rücktritt von und Nichtteil-
nahme an der Prüfung zu belehren.

§ 18
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfl ingsteilnehmer, das Ergebnis 
einer Prüfungsleistung durch Täuschung, Benutzung 
nicht zugelassener Arbeits- und Hilfsmittel, unzulässige 
Hilfe anderer Prüfungsteilnehmer oder Dritter oder 
durch Einwirken auf Prüfungsorgane oder auf von die-
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sen mit der Wahrnehmung von Prüfungsangelegenheiten 
beauftragte Personen zu eigenem oder fremden Vorteil zu 
beeinfl ussen, liegt eine Täuschungshandlung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüf-
ling eine Täuschungshandlung begeht oder einen ent-
sprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von 
der Aufsichtsführung durch Niederschrift festzustellen. 
Der Prüfl ing kann die Prüfung vorbehaltlich der Ent-
scheidung des Prüfungsausschusses über die Täu-
schungshandlung fortsetzen.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der 
Täuschungshandlung betroffene Prüfungsleistung mit 
„ungenügend“ (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, 
insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder die 
gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewer-
ten.

(4) Behindert ein Prüfl ing durch sein Verhalten die Prü-
fung und kann die Prüfung aus diesem Grund nicht 
 ordnungsgemäß durchgeführt werden, ist er von der 
 Teilnahme auszuschließen. Die Aufsichtsführung ent-
scheidet über den sofortigen Ausschluss. Die endgültige 
Entscheidung über die Folgen für den Prüfl ing hat der 
Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. Absatz 3 gilt 
entsprechend. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitsvorschriften.

(5) Wird eine Täuschungshandlung erst nach Abschluss 
der Gesamtprüfung bekannt, so kann der Prüfungsaus-
schuss in besonders schwerwiegenden Fällen innerhalb 
eines Jahres nach Abschluss der Prüfung und nach Anhö-
ren des Prüfl ings die Prüfung für nicht bestanden erklä-
ren.

(6) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach 
den Absätzen 3, 4 und 5 ist der Prüfl ing persönlich zu 
hören.

§ 19
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfl ing kann nach erfolgter Anmeldung vor 
Beginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung zurück-
treten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Versäumt der Prüfl ing einen Prüfungstermin, so wer-
den bereits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen 
anerkannt, wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteil-
nahme vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistungen sind 
solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine 
andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenstän-
dig bewertet werden können.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt der Prüfl ing an der Prüfung nicht teil, ohne dass 
ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit 0 
Punkten bewertet.

(4) Bei den zeitlich auseinanderfallenden Teilen einer 
Abschlussprüfung gelten die Absätze 1 bis 3 für den 
jeweiligen Teil.

(5) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und 
nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes erforderlich.

(6) Die Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen 
Grundes trifft der Prüfungsausschuss.

§ 20
Bewertung

(§ 47 in Verbindung mit §§ 58 – 62 BBiG)

(1) Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung
= 100 – 92 Punkte = Note 1 = sehr gut

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
= unter 92 – 81 Punkte = Note 2 = gut

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende 
Leistung
= unter 81 – 67 Punkte = Note 3 = befriedigend

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen 
den Anforderungen noch entspricht

= unter 67 – 50 Punkte = Note 4 = ausreichend

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse 
vorhanden sind
= unter 50 – 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen
= unter 30 – 0 Punkte = Note 6 = ungenügend.

(2) In jedem Prüfungsfach wird die Leistung in jeder 
Prüfungsaufgabe durch Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses bewertet. Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses bewerten jeweils eigenständig.

(3) In jedem Prüfungsfach der schriftlichen und prakti-
schen Prüfung (vgl. § 13 Absatz 1) entsteht aus den 
jeweils mit Punkten bewerteten Aufgaben eine Note.

§ 21

Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Im Anschluss an die Prüfung stellt der Prüfungsaus-
schuss die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsleistungen, 
die Ergebnisse der Prüfungsfächer sowie das Gesamter-
gebnis der Prüfung fest.

(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in der prak-
tischen und schriftlichen Prüfung mindestens ausrei-
chende Leistungen erbracht sind. Das Prüfungsfach Ret-
ten und Erstversorgung in der praktischen Prüfung wird 
nur dann mit mindestens „ausreichend“ gewertet wenn 
alle Prüfungsaufgaben mit mindestens „ausreichend“ 
bewertet werden. Innerhalb der schriftlichen Prüfung 
müssen in mindestens zwei der in § 13 Absatz 1 genann-
ten  Prüfungsfächer mindestens ausreichende Leistungen 
erbracht werden. Werden die Prüfungsleistungen in 
einem Prüfungsfach mit „ungenügend“ bewertet, ist die 
Prüfung nicht bestanden.

(3) Über die Prüfung einschließlich der Feststellung der 
einzelnen Prüfungsergebnisse und des Gesamtergebnis-
ses ist eine Niederschrift auf den von der zuständigen 
Stelle (§ 1 Absatz 1) genehmigten Formularen zu ferti-
gen. Die Niederschrift ist vom Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses zu unterzeichnen.

(4) Der Prüfungsausschuss soll der Prüfungsteilneh-
merin/dem Prüfungsteilnehmer am letzten Prüfungstag 
mitteilen, ob sie/er die Prüfung „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ hat. Hierüber ist der Prüfungsteilnehmerin /
dem Prüfungsteilnehmer unverzüglich eine vom Vorsitz 
zu unterzeichnende Bescheinigung auszuhändigen. Dabei 
ist als Termin des Bestehens bzw. Nichtbestehens der Tag 
der letzten Prüfungsleistung einzusetzen.

(5) Kann die Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht 
am Tag der letzten Prüfungsleistung getroffen werden, so 
hat der Prüfungsausschuss diese unverzüglich zu treffen 
und dem Prüfl ing mitzuteilen.

§ 22

Prüfungszeugnis

(1) Über die bestandene Prüfung erhält die Prüfungsteil-
nehmerin/der Prüfungsteilnehmer und ggf. die gesetz-
liche Vertreterin/der gesetzliche Vertreter von der zustän-
digen Stelle (§ 1 Absatz 1) ein Zeugnis.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält:

1.   die Angaben zur Person (Name, Vorname, Geburtsort 
und Geburtsdatum),

2.  die Berufsbezeichnung,

3.   das Gesamtergebnis der Prüfung und die Ergebnisse 
der einzelnen Prüfungsfächer

4.  das Datum des Bestehens der Prüfung,

5.   die Unterschriften des Vorsitzes und der Leiterin/des 
Leiters der zuständigen Stelle (§ 1 Absatz 1) und

6.  das Siegel der zuständigen Stelle (§ 1 Absatz 1).
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§ 23
Nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält die Prüfungs-
teilnehmerin/der Prüfungsteilnehmer und ggf. die gesetz-
liche Vertreterin/der gesetzliche Vertreter von der zustän-
digen Stelle einen schriftlichen Bescheid. Darin ist 
anzugeben, in welchen Prüfungsfächern keine ausrei-
chenden Leistungen erbracht worden sind und welche 
Prüfungsfächer in einer Wiederholungsprüfung nicht 
mehr zu wiederholen sind.

§ 24
Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann im 
Höchstfalle zweimal wiederholt werden, in der Regel 
frühestens jedoch ein halbes Jahr nach Abschluss der 
letzten Prüfung.

(2) In der Wiederholungsprüfung sind auf Antrag der 
Prüfungsbewerberin/des Prüfungsbewerbers die Fächer 
nicht zu wiederholen, in denen in der vorausgegangenen 
Prüfung mindestens ausreichende Prüfungsleistungen 
erbracht wurden (§ 21 Absatz 4). Dies gilt jedoch nur, 
wenn sich die Prüfungsteilnehmerin/der Prüfungsteil-
nehmer innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tage 
der Beendigung der ersten nicht bestandenen Prüfung 
an, zur Wiederholungsprüfung anmeldet.

(3) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung 
zur Prüfung (§§ 8 bis 11) gelten für die Wiederholungs-
prüfung sinngemäß. Bei der Anmeldung sind außerdem 
Ort und Datum der vorausgegangenen Prüfung/Prüfun-
gen anzugeben.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 25
Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses sowie der zuständigen Stelle (§ 1 Absatz 1) sind bei 
ihrer schriftlichen Bekanntgabe an die Prüfungsbewer-
berin/den Prüfungsbewerber bzw. an die Prüfungsteil-
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nehmerin/den Prüfungsteilnehmer mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen. Diese richtet sich nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung und nach dem Gesetz zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

§ 26
Prüfungsunterlagen

Auf Antrag ist dem Prüfl ing binnen der gesetzlich vorge-
schriebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Ein-
sicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Nieder-
schriften gemäß § 21 Absatz 3 zehn Jahre aufzubewah-
ren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Zugang des 
Prüfungsbescheides nach § 22 Absatz 1 bzw. § 23 Absatz 
1. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das 
Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

§ 27
Übergangsregelung

Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten 
dieser Prüfungsordnung bestehen, ist die Prüfungsord-
nung vom 16. Januar 1998 weiter anzuwenden

§ 28
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung vom 16. Januar 
1998 (GV. NRW. S. 215) außer Kraft.

Düsseldorf, den 23. Dezember 2009

Der Regierungspräsident Düsseldorf

Jürgen  B ü s s o w

– GV. NRW. 2010 S. 230


